











	Von Gottes Gnaden, Wir Friederich, Hertzog zu Sachsen, Jülich, Cleve und Berg, auch Engern und Westphalen, Landgraf in Thüringen, Marggraf zu Meissen, Gefürsteter Graf zu Henneberg, Graf zu der Marck und Ravensberg, Herr zu Ravenstein und Tonna. [et]c. [et]c. Entbiethen allen und jeden Unsern Prälaten, Grafen, Herren ... und insgesamt allen Unsern Unterthanen und Schutz-Verwandten Unserer Lande, Unserm gnädigsten Gruß zuvor, und lassen Ihnen unverhalten, welchergestalt, nachdeme eine höchst gefährliche Seuche unter dem Pferde- Horn- und Schaaf-Viehe ... entstanden, nachhero aber immer weiter um sich gegriffen, und nunmehro, leider! auch Unsern Landen ... nahet ... Und ist also Unser gnädigster und ernster Wille und Befehl, daß sich alle Unsere Unterthanen ... so entweder selbst Vieh halten, oder bey Vieh zu verrichten haben, nach dieser Unserer wohlgemeynten Verordnung ... gehorsamlich achten und nichts dagegen zu Schulden kommen lassen ...
	Reglement. Wornach sich Unsere Unterthanen des Fürstenthums Gotha und was darzu gehöret, bey der jetzigen unter dem Pferdt- Horn- und Schaaf-Vieh grassirenden und sich unsern Landen mehr und mehr nahenden höchst-beschwerlichen Seuche zu achten


